
Anlage 5 

Gemeinde Berglen 
Bebauungsplan „Hanfäcker, 1. Änderung“ 
 
Anregungen der Öffentlichkeit  
im Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Die öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB fand in der Zeit vom  
07.01.2020 bis 07.02.2020 statt. 
Im Rahmen der öffentlichen Auslegung wurde von insgesamt 10 Beteiligten Anregungen vorge-
bracht. 
 
Schützenswerte Daten sind in der Tabelle geschwärzt dargestellt. 
 

Beteiligte Schrei-
ben vom Stellungnahme Abwägungsvorschlag der 

Verwaltung 

Beteiligter 
Nr. 1 

05.02.20 Als Anwohner und Grundstücksei-
gentümer von Grundstück Nr. 36 
sind wir zwar nicht unmittelbar da-
von betroffen, aber aufgrund der zu 
erwartenden schlechteren Belich-
tungs- und Besonnungsverhält-
nisse, Gleichberechtigung aller Bau-
herren sowie aus Solidarität zu den 
Nachbarn nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
Die geplante Bebauung soll hierin 
auf Bauplatz 45 (Kindertagesstätte) 
 
1.) Von zwei auf drei Vollgeschosse 
— also um ein Vollgeschoss an-
gehoben werden. 
 
2.) Von einer max. Gebäudehöhe 
von bisher 8,50m ab EFH auf 9,75m 
ab EFH angehoben werden, das ist 
eine Differenz von 1,25m 
 
3.) Die GRZ soll von bisher 0,35 auf 
0,4 angehoben werden. 
 
In Zahlen bedeutet dies von bisher 
835,45qm (mit 50%iger Überschrei-
tung) auf 954,80qm überbauter Flä-
che. Das bedeutet eine zusätzliche 
bebaute Fläche von 119,35qm auf 
Grundstück 45. 
 
4.) Das Baufenster soll im Norden. 
Osten und Süden erweitert und na-
hezu über das ganze Grundstück 
ausgebreitet werden. 
 
5.) Desweitern soll der Abstand des 
Baufensters an der Westgrenze im 
oberen Teil des Grundstücks nur 
50cm zur Straßenkante betragen. 

Kenntnisnahme. 
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Bisher war hier überhaupt kein Bau-
fenster vorgesehen 
 
Die Baufenster auf Grundstück 40 
(2 Mehrfamilienhäuser) sollen eben-
falls geändert bzw. erweitert werden 
und die Eingangsfußbodenhöhe 
um 50cm angehoben werden. 
Beim Beschrieb der planerischen 
Konzeption des Bebauungsplanes 
Hanfäcker wird folgender Grundsatz 
betont: 
 
„Die Gebäude sind in ihren Höhen 
zu den Nachbargebäuden abge-
stuft, so dass Durchblicke und eine 
gute Besonnung gewährleistet 
sind. 
 
Diesem Grundsatz steht der Ände-
rungsentwurf des Bebauungsplanes 
entgegen: 
 

  1.) Ein volles Stockwerk mehr ent-
spricht nicht mehr dem Grundsatz 
einer Höhenstaffelung, wie zuvor 
beschrieben. Insbesondere da das 
Kindergartengebäude und die Mehr-
familienhäuser ein Flachdach erhal-
ten sollen, also über die gesamte 
Bebauung eine max. Höhe von 
9,75m bzw. 9,25m (hier teils) auf-
weisen wird. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
In der Gemeinde Berglen 
besteht weiterhin eine hohe 
Nachfrage nach Wohnraum. 
Innerhalb des Gebietes 
„Hanfäcker“ ergibt sich im 
Bereich des geplanten 
Standortes für eine Kinder-
tagesstätte die Möglichkeit 
durch eine moderate Erhö-
hung der maximalen Ge-
bäudehöhe zusätzliche 
Wohnungen ohne eine wei-
tere Flächeninanspruch-
nahme erstellen zu können. 
 
Der bisherige Bebauungs-
plan „Hanfäcker“ setzt wie 
die geplante Bebauungs-
planänderung „Hanfäcker, 
1. Änderung“ für das 
Grundstück der Kinderta-
gesstätte keine Geschoss-
zahl, sondern lediglich eine 
maximale Gebäudehöhe 
fest. 
Diese erlaubt künftig im Be-
reich dieses Grundstückes 
(Baugrundstück 45) eine 
um max. 1,25 m höhere Ge-
bäudehöhe als bisher. 
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Die Dachform (gegrüntes 
Flachdach) wurde nicht ver-
ändert. Die obersten Ge-
schosse der geplanten 
Mehrfamilienhäuser müsse 
weiterhin auf der Süd- bzw. 
Westseite um mindestens 2 
m zurückgesetzt werden. 
Beim Grundstück der Kin-
dertagesstätte war auch 
bisher kein Rücksprung vor-
gesehen. 
Eine Höhenstaffelung ist 
auch weiterhin gegeben. 
 

  Zugespitzt wird dies noch durch die 
Tatsache, dass sich das Kindergar-
tengebäude und die Mehrfamilien-
häuser am nahezu höchsten Punkt 
des gesamten Neubaugebietes be-
finden werden. Es ist dort eine Ein-
gangsfußbodenhöhe von 319,50m 
ü.NN (Kindergarten) und 317.50m 
ü.NN (Mehrfamilienhäuser) vorge-
sehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Im Gegensatz dazu stehen die Ein-
familienhäuser mit max. Traufhöhe 
von 4,50m und max. Firsthöhe 
(Satteldach) von 9,25m bzw. DHH 
mit max. Traufhöhe von 6,50m 
und max. Firsthöhe von 11,25m 
(Satteldach). 
Anmerkung dazu: die max. Firsthö-
hen werden aufgrund der o.g. 

Kenntnisnahme 
Das Wohngebiet „Han-
fäcker“ im Ortsteil Retters-
burg befindet sich derzeit in 
der Aufsiedlung.  
Im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Hanfäcker“ sind 
im zentralen Bereich eine 
Kindertagesstätte sowie be-
nachbart 2 Mehrfamilien-
häuser geplant. Das städte-
bauliche Ziel ist an dieser 
topografisch hervorgehobe-
nen Stelle ein prägnantes 
Gebäudeensemble als Ge-
bietsmittelpunkt zu schaf-
fen. 
 
Die Erdgeschossfußboden-
höhen bleiben nahezu un-
verändert. Lediglich beim 
geplanten Mehrfamilien-
haus an der Steinäcker-
straße (Baugrundstück 40) 
wird diese gegenüber dem 
bisherigen Planungsrecht 
um 50 cm erhöht um für 
beide Mehrfamilienhäuser 
in wirtschaftlicher Form 
eine gemeinsame Tiefga-
rage errichten zu können. 
 
 
Kenntnisnahme 
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begrenzten Traufhöhen, GRZ von 
0,3 und vorgegebenen Dachneigun-
gen bei Weitem in den Einfamilienh-
häusern und Doppelhaushälften 
nicht erreicht! 
 

  Noch gravierender ist die geplante 
höhere Bebauung, weil die Ein-
gangsfußbodenhöhen vieler Einfa-
milienhäuser deutlich von der Ein-
gangsfußbodenhöhe des Kindergar-
tengebäudes nach unten abwei-
chen. 
 
 
Beispielsweise Grundstück 44 mit 
einer EFH max. von 317,00m ü.NN, 
Grundstück 10 von 316,25 ü.NN 
und Grundstück 11 von 315,75 
ü.NN und Grundstück 39 sogar nur 
von 315,50m ü.NN. 
Diese im Vergleich zu 319,50m 
ü.NN des Kindergartengebäudes 
und 317,50m ü.NN der Mehrfamili-
enhäuser. 
Das heißt die Einfamilienhäuser 
sind bis zu 4 m unterhalb der Ein-
gangsfußbodenhöhe des Kindergar-
tens angeordnet. Die 9,75m Gebäu-
dehöhe (als Flachdach!) bzw. 9,25m 
kommen dann noch hinzu und be-
deuten eine Nachbarbebauung, die 
als bis zu 13,25m hohe Wand auf-
ragt! 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die maximale Erdgeschoss-
fußbodenhöhe beim Kinder-
gartengrundstück bleibt un-
verändert. 
 
 
Die festgesetzte maximale 
Erdgeschossfußbodenhö-
hen im Bebauungsplan 
„Hanfäcker“ und ebenso im 
Änderungsbebauungsplan 
„Hanfäcker, 1. Änderung“, 
orientieren sich an den an-
grenzenden Straßenräu-
men. Aufgrund des Gelän-
deverlaufs sind daher Hö-
henunterschiede - insbe-
sondere bei weit voneinan-
der entfernt liegenden Bau-
fenstern/ Gebäuden - un-
vermeidbar. Insgesamt 
ergibt sich hierdurch eine 
sinnvolle, der Topografie 
angepasste Höhenstaffe-
lung der Bebauung. 
 

  2.) Die deutlich dichtere Bebauung 
(0,4 GRZ) - die durch das deutlich 
ausgeweitete Baufenster über das 
nahezu ganze Grundstück möglich 
ist! — steht dem zuvor erwähnten 
Grundsatz der ausreichenden 
Durchblicke entgegen. 
Bei Grundstück 41 — 44 sind die 
Gärten und Terrassen auf die Süd-
seite (teils einzige Besonnungs-
seite) hin orientiert. Nach dem Än-
derungsentwurf können sowohl das 
Kindergartengebäude als auch das 
Mehrfamilienhaus in geringem Ab-
stand zur Grundstücksgrenze er-
baut werden. Und das wie soeben 
beschrieben mit einer Höhe von 
9,75m bzw. 9,25m zzgl. der Diffe-
renzen, die sich noch aus den nied-
rigeren Eingangsfußbodenhöhen er-
geben. Dies ist nicht nur äußerst 
unattraktiv, sondern beraubt die 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die Überbaubarkeit wurde 
lediglich von einer Grund-
flächenzahl (GRZ) 0,35 auf 
eine GRZ von 0,4 erhöht. 
Bei einer Grundstücksgröße 
(Baugrundstück 45) von 
ca.2.390 qm können damit 
ca. 120 qm zusätzlich über-
baut werden. Die Ober-
grenze der GRZ für ein all-
gemeines Wohngebiet ge-
mäß § 17 BauNVO von 
GRZ 0,4 wird eingehalten. 
Die Erweiterung des Bau-
fensters im Bebauungsplan 
„Hanfäcker, 1 Änderung“ 
gegenüber dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan „Han-
fäcker“ im nördlichen Be-
reich ermöglicht es die für 
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jungen Familien auch Ihrem Recht 
auf ausreichende Besonnung ihrer 
Gärten und Terrassen. 
 

das Kinderhaus erforderli-
chen Nebenanlagen (z.B. 
Spielflächen, Gerätehütten) 
innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Bau-
fenster) untergebracht wer-
den können. 
Außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche sind 
Nebenanlagen nur in Form 
von offenen und geschlos-
senen Standplätzen für Ab-
fall- und Wertstoffbehälter 
sowie solchen für Fahrräder 
zulässig. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
geplant. 
 
Die Aussicht der Nachbar-
bebauung wird in Bezug auf 
das Kindergartengrundstück 
ggf. geringfügig einge-
schränkt. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt.  
 
Die Abstandsflächen ge-
mäß LBO gegenüber der 
Nachbarbebauung werden 
eingehalten. Bei einer Neu-
bebauung auf Grundlage 
der geplanten Festsetzun-
gen sind daher für die Be-
standsbebauung eine aus-
reichende Belichtung und 
Belüftung sowie ein ausrei-
chender Sozialabstand ge-
währleistet.  
 

  3.) Der Abstand von nur 50cm des 
Baufensters zur Straßenkante im 
Nord-Westen des Grundstücks ist 
ebenfalls eine starke Beeinträchti-
gung der Besonnungs- und Belich-
tungsmöglichkeit der Grundstücke 
27 — 29 und 41 und 42 in deren 
Süden sich das Kindergartenge-
bäude in besagter Höhe befinden 
soll. 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
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Im alten Bebauungsplan war hier 
eine Garten- und Freifläche für den 
Kindergarten bzw. Stellplätze am 
Straßenrand vorgesehen. 
Im ganzen Baugebiet gibt es kein 
Baufenster, welches nur 50cm von 
der Straßenkante weg 
ist. Im Gegenteil für die Einfamilien-
haus- und Doppelhausgrundstücke 
ist mit dem Zaun oder der Hecke 
sogar ein Abstand von 50cm zur 
Straßenkante einzuhalten und hier 
soll das Baufenster in einer Höhe 
von 9,75m beginnen! 
Nach der LBO BW §5 (4) ist die Ab-
standsfläche auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zulässig, aber nur bis 
zur Hälfte. Bei einer Wandhöhe von 
9,75m wäre die notwendige Ab-
standsfläche bei einem Abstand von 
nur 50cm zur Straßenkante schwer-
lich einzuhalten. 
50cm Abstand des Baufensters von 
der Straßenkante entfernt ist auch 
in anderen Neubaugebieten eine 
sehr unübliche Abstandsfläche. 
Das Minimum von 2,50m sollte hier 
eingehalten werden. 
Die Gemeinde Berglen hat in der 
Veräußerung der Grundstücke §12 
„Zustimmung zur Bebauungsplanän-
derung auf dem Flurstück 2430 und 
2431“ in den Kaufverträgen aufneh-
men lassen und zur Voraussetzung 
für den Erwerb der Grundstücke ge-
macht. 
Auf verschiedene Rückfragen von 
einzelnen Erwerbern, was genau 
geplant ist und welche Auswirkun-
gen die Änderung habe, wurde allen 
mündlich mitgeteilt, dass dies noch 
nicht feststehe, es aber keine gra-
vierenden Änderungen geben wird 
und ein familienfreundliches, sonni-
ges Neubaugebiet für alle gewähr-
leistet bleibe. 
 
Wir bitten sie nun höflich um Be-
rücksichtigung unserer Einwände 
sowie einer Änderung der Planung. 
 

von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 
 
Im Übrigen ist die Kinderta-
gesstätte mit darüberliegen-
den Wohnungen von der 
Gemeinde weiterhin im Sü-
den des Grundstückes ge-
plant. 
Im nördlichen Teil des 
Grundstückes liegen wie 
bisher lediglich die Spielflä-
chen und die untergeord-
nete Nebenanlagen sowie 
Stellplätze der Kita. 
 
Ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität ist weiterhin 
gegeben. 
 

Beteiligter 
Nr. 2, Nr. 
4, Nr. 5, 
Nr. 6, Nr. 
10 

06.02.20 Die geplante Bebauung soll hierin 
auf Bauplatz 45 (Kindertagesstätte) 
 
1.) Von zwei auf drei Vollgeschosse 
— also um ein Vollgeschoss an-
gehoben werden. 

Kenntnisnahme 
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2.) Von einer max. Gebäudehöhe 
von bisher 8,50m ab EFH auf 9,75m 
ab EFH angehoben werden, das ist 
eine Differenz von 1,25m 
 
3.) Die GRZ soll von bisher 0,35 auf 
0,4 angehoben werden. 
 
In Zahlen bedeutet dies von bisher 
835,45qm (mit 50%iger Überschrei-
tung) auf 954,80qm überbauter Flä-
che. Das bedeutet eine zusätzliche 
bebaute Fläche von 119,35qm auf 
Grundstück 45. 
 
4.) Das Baufenster soll im Norden. 
Osten und Süden erweitert und na-
hezu über das ganze Grundstück 
ausgebreitet werden. 
 
5.) Desweitern soll der Abstand des 
Baufensters an der Westgrenze im 
oberen Teil des Grundstücks nur 
50cm zur Straßenkante betragen. 
Bisher war hier überhaupt kein Bau-
fenster vorgesehen 
 
Die Baufenster auf Grundstück 40 
(2 Mehrfamilienhäuser) sollen eben-
falls geändert bzw. erweitert werden 
und die Eingangsfußbodenhöhe 
um 50cm angehoben werden. 
Beim Beschrieb der planerischen 
Konzeption des Bebauungsplanes 
Hanfäcker wird folgender Grundsatz 
betont: 
 
„Die Gebäude sind in ihren Höhen 
zu den Nachbargebäuden abge-
stuft, so dass Durchblicke und eine 
gute Besonnung gewährleistet 
sind. 
 
Diesem Grundsatz schenkten viele 
junge Familien und Paare Glauben 
und erwarben in der ländlichen Ge-
gend des Neubaugebietes Han-
fäcker Grundstücke für Einfamilien-
häuser. Hier erwarten sie ausrei-
chende Sonne und Blickmöglichkei-
ten in die schöne Berglener Land-
schaft.  
(es handelt sich ja um eine Dorfge-
meinde, keine Stadt mit hoher Be-
bauung!) 
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  Diesem Grundsatz steht der Ände-
rungsentwurf des Bebauungsplanes 
entgegen: 
 
1.) Ein volles Stockwerk mehr ent-
spricht nicht mehr dem Grundsatz 
einer Höhenstaffelung, wie zuvor 
beschrieben. Insbesondere da das 
Kindergartengebäude und die Mehr-
familienhäuser ein Flachdach erhal-
ten sollen, also über die gesamte 
Bebauung eine max. Höhe von 
9,75m bzw. 9,25m (hier teils) auf-
weisen wird. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
In der Gemeinde Berglen 
besteht weiterhin eine hohe 
Nachfrage nach Wohnraum. 
Innerhalb des Gebietes 
„Hanfäcker“ ergibt sich im 
Bereich des geplanten 
Standortes für eine Kinder-
tagesstätte die Möglichkeit 
durch eine moderate Erhö-
hung der maximalen Ge-
bäudehöhe zusätzliche 
Wohnungen ohne eine wei-
tere Flächeninanspruch-
nahme erstellen zu können. 
 
Der bisherige Bebauungs-
plan „Hanfäcker“ setzt wie 
die geplante Bebauungs-
planänderung „Hanfäcker, 
1. Änderung“ für das 
Grundstück der Kinderta-
gesstätte keine Geschoss-
zahl, sondern lediglich eine 
maximale Gebäudehöhe 
fest. 
Diese erlaubt künftig im Be-
reich dieses Grundstückes 
(Baugrundstück 45) eine 
um max. 1,25 m höhere Ge-
bäudehöhe als bisher. 
 
Die Dachform (begrüntes 
Flachdach) wurde nicht ver-
ändert. Die obersten Ge-
schosse der geplanten 
Mehrfamilienhäuser müsse 
weiterhin auf der Süd- bzw. 
Westseite um mindestens 2 
m zurückgesetzt werden. 
Beim Grundstück der Kin-
dertagesstätte war auch 
bisher kein Rücksprung vor-
gesehen. 
Eine Höhenstaffelung ist 
auch weiterhin gegeben. 
 

  Zugespitzt wird dies noch durch die 
Tatsache, dass sich das Kindergar-
tengebäude und die Mehrfamilien-
häuser am nahezu höchsten Punkt 
des gesamten Neubaugebietes be-
finden werden. Es ist dort eine Ein-
gangsfußbodenhöhe von 319,50m 
ü.NN (Kindergarten) und 317.50m 

Kenntnisnahme 
 
Das Wohngebiet „Han-
fäcker“ im Ortsteil Retters-
burg befindet sich derzeit in 
der Aufsiedlung.  
Im rechtskräftigen Bebau-
ungsplan „Hanfäcker“ sind 
im zentralen Bereich eine 
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ü.NN (Mehrfamilienhäuser) vorge-
sehen. 
Im Gegensatz dazu stehen die Ein-
familienhäuser mit max. Traufhöhe 
von 4,50m und max. Firsthöhe 
(Satteldach) von 9,25m bzw. DHH 
mit max. Traufhöhe von 6,50m 
und max. Firsthöhe von 11,25m 
(Satteldach). 
Anmerkung dazu: die max. Firsthö-
hen werden aufgrund der o.g. be-
grenzten Traufhöhen, GRZ von 0,3 
und vorgegebenen Dachneigungen 
bei Weitem in den Einfamilienhäu-
sern und Doppelhaushälften nicht 
erreicht! 
 

Kindertagesstätte sowie be-
nachbart 2 Mehrfamilien-
häuser geplant. Das städte-
bauliche Ziel ist an dieser 
topografisch hervorgehobe-
nen Stelle ein prägnantes 
Gebäudeensemble als Ge-
bietsmittelpunkt zu schaf-
fen. 
 
Die Erdgeschossfußboden-
höhen bleiben nahezu un-
verändert. Lediglich beim 
geplanten Mehrfamilien-
haus an der Steinäcker-
straße (Baugrundstück 40) 
wird diese gegenüber dem 
bisherigen Planungsrecht 
um 50 cm erhöht um für 
beide Mehrfamilienhäuser 
in wirtschaftlicher Form 
eine gemeinsame Tiefga-
rage errichten zu können. 
 

  Noch gravierender ist die geplante 
höhere Bebauung, weil die Ein-
gangsfußbodenhöhen vieler Einfa-
milienhäuser deutlich von der Ein-
gangsfußbodenhöhe des Kindergar-
tengebäudes nach unten abwei-
chen. 
Beispielsweise Grundstück 44 mit 
einer EFH max. von 317,00m ü.NN, 
Grundstück 10 von 316,25 ü.NN 
und Grundstück 11 von 315,75 
ü.NN und Grundstück 39 sogar nur 
von 315,50m ü.NN. 
Diese im Vergleich zu 319,50m 
ü.NN des Kindergartengebäudes 
und 317,50m ü.NN der Mehrfamili-
enhäuser. 
Das heißt die Einfamilienhäuser 
sind bis zu 4 m unterhalb der Ein-
gangsfußbodenhöhe des Kindergar-
tens angeordnet. Die 9,75m Gebäu-
dehöhe (als Flachdach!) bzw. 9,25m 
kommen dann noch hinzu und be-
deuten eine Nachbarbebauung, die 
als bis zu 13,25m hohe Wand auf-
ragt! 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die maximale Erdgeschoss-
fußbodenhöhe beim Kinder-
gartengrundstück bleibt un-
verändert. 
 
Die festgesetzte maximale 
Erdgeschossfußbodenhö-
hen im Bebauungsplan 
„Hanfäcker“ und ebenso im 
Änderungsbebauungsplan 
„Hanfäcker, 1. Änderung“, 
orientieren sich an den an-
grenzenden Straßenräu-
men. Aufgrund des Gelän-
deverlaufs sind daher Hö-
henunterschiede - insbe-
sondere bei weit voneinan-
der entfernt liegenden Bau-
fenstern/ Gebäuden - un-
vermeidbar. Insgesamt 
ergibt sich hierdurch eine 
sinnvolle, der Topografie 
angepasste Höhenstaffe-
lung der Bebauung. 
 

  2.) Die deutlich dichtere Bebauung 
(0,4 GRZ) - die durch das deutlich 
ausgeweitete Baufenster über das 
nahezu ganze Grundstück möglich 
ist! — steht dem zuvor erwähnten 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die Überbaubarkeit wurde 
lediglich von einer Grund-
flächenzahl (GRZ) 0,35 auf 
eine GRZ von 0,4 erhöht. 
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Grundsatz der ausreichenden 
Durchblicke entgegen. 
Bei Grundstück 41 — 44 sind die 
Gärten und Terrassen auf die Süd-
seite (teils einzige Besonnungs-
seite) hin orientiert. Nach dem Än-
derungsentwurf können sowohl das 
Kindergartengebäude als auch das 
Mehrfamilienhaus in geringem Ab-
stand zur Grundstücksgrenze er-
baut werden. Und das wie soeben 
beschrieben mit einer Höhe von 
9,75m bzw. 9,25m zzgl. der Diffe-
renzen, die sich noch aus den nied-
rigeren Eingangsfußbodenhöhen er-
geben. 
Dies ist nicht nur äußerst unattrak-
tiv, sondern beraubt die jungen Fa-
milien auch Ihrem Recht auf ausrei-
chende Besonnung ihrer Gärten 
und Terrassen. 
 

Bei einer Grundstücksgröße 
(Baugrundstück 45) von 
ca.2.390 qm können damit 
ca. 120 qm zusätzlich über-
baut werden. Die Ober-
grenze der GRZ für ein all-
gemeines Wohngebiet ge-
mäß § 17 BauNVO von 
GRZ 0,4 wird eingehalten. 
Die Erweiterung des Bau-
fensters im Bebauungsplan 
„Hanfäcker, 1 Änderung“ 
gegenüber dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan „Han-
fäcker“ im nördlichen Be-
reich ermöglicht es die für 
das Kinderhaus erforderli-
chen Nebenanlagen (z.B. 
Spielflächen, Gerätehütten) 
innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Bau-
fenster untergebracht wer-
den können. 
Außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche sind 
Nebenanlagen nur in Form 
von offenen und geschlos-
senen Standplätzen für Ab-
fall- und Wertstoffbehälter 
sowie solchen für Fahrräder 
zulässig. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
geplant. 
 
Die Aussicht der Nachbar-
bebauung wird in Bezug auf 
das Kindergartengrundstück 
ggf. vereinzelt geringfügig 
eingeschränkt. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt.  
 
Die Abstandsflächen ge-
mäß LBO gegenüber der 
Nachbarbebauung werden 
eingehalten. Bei einer Neu-
bebauung auf Grundlage 
der geplanten Festsetzun-
gen sind daher für die 
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Bestandsbebauung eine 
ausreichende Belichtung 
und Belüftung sowie ein 
ausreichender Sozialab-
stand gewährleistet.  
 

  3.) Der Abstand von nur 50cm des 
Baufensters zur Straßenkante im 
Nord-Westen des Grundstücks ist 
ebenfalls eine starke Beeinträchti-
gung der Besonnungs- und Belich-
tungsmöglichkeit der Grundstücke 
27 — 29 und 41 und 42 in deren 
Süden sich das Kindergartenge-
bäude in besagter Höhe befinden 
soll. 
Im alten Bebauungsplan war hier 
eine Garten- und Freifläche für den 
Kindergarten bzw. Stellplätze am 
Straßenrand vorgesehen. 
Im ganzen Baugebiet gibt es kein 
Baufenster, welches nur 50cm von 
der Straßenkante weg 
ist. Im Gegenteil für die Einfamilien-
haus- und Doppelhausgrundstücke 
ist mit dem Zaun oder der Hecke 
sogar ein Abstand von 50cm zur 
Straßenkante einzuhalten und hier 
soll das Baufenster in einer Höhe 
von 9,75m beginnen! 
Nach der LBO BW §5 (4) ist die Ab-
standsfläche auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zulässig, aber nur bis 
zur Hälfte. Bei einer Wandhöhe von 
9,75m wäre die notwendige Ab-
standsfläche bei einem Abstand von 
nur 50cm zur Straßenkante schwer-
lich einzuhalten. 
50cm Abstand des Baufensters von 
der Straßenkante entfernt ist auch 
in anderen Neubaugebieten eine 
sehr unübliche Abstandsfläche. 
Das Minimum von 2,50m sollte hier 
eingehalten werden. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 
 
Im Übrigen ist die Kinderta-
gesstätte mit darüberliegen-
den Wohnungen von der 
Gemeinde weiterhin im Sü-
den des Grundstückes ge-
plant. 
Im nördlichen Teil des 
Grundstückes liegen wie 
bisher lediglich die Spielflä-
chen und die untergeord-
nete Nebenanlagen sowie 
Stellplätze der Kita. 
 
Ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität ist weiterhin 
gegeben. 
 

  4.) Durch die 3-geschossige Bebau-
ung sowohl im Bereich des Kinder-
gartens als auch in den Mehrfamili-
enhäusern (Staffelgeschoss) wer-
den die Gärten und Einfamilienhäu-
ser von den Wohnungen stark ein-
sehbar sein. 
 

Kenntnisnahme 

  Die Gemeinde Berglen hat in der 
Veräußerung der Grundstücke § 12 
„Zustimmung zur Bebauungsplanän-
derung auf dem Flurstück 2430 und 
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2431“ in den Kaufverträgen aufneh-
men lassen und zur Voraussetzung 
für den Erwerb der Grundstücke ge-
macht. 
Auf verschiedene Rückfragen von 
einzelnen Erwerbern, was genau 
geplant ist und welche Auswirkun-
gen die Änderung habe, wurde allen 
mündlich mitgeteilt, dass dies noch 
nicht feststehe, es aber keine gra-
vierenden Änderungen geben wird 
und ein familienfreundliches, sonni-
ges Neubaugebiet für alle gewähr-
leistet bleibe. 
 
In Treu und Glauben hierauf erwar-
ben wir unser Grundstück. 
 
Die geplanten Veränderungen sind 
jedoch sehr gravierend und so kön-
nen wir nicht auf unser Recht ver-
zichten, eine persönliche Stellung-
nahme zur geplanten Bebauungs-
planänderung vorzubringen und höf-
lich um Änderung der Planung zu 
bitten! 
 
Der Grundstückskauf wurde unter 
anderen Voraussetzungen getätigt. 
 

  Neben den verschlechterten Belich-
tungs- und Besonnungsverhältnis-
sen sowie der großen Einsehbarkeit 
für die Einfamilienhausbebauung 
rings um das Kindergarten- und 
Mehrfamilienhausgrundstück würde 
der Wert der Grundstücke deutlich 
gemindert werden. 
 
Wir sehen unsere Zukunft in der 
Gemeinde Berglen und in diesem 
Neubaugebiet und bitten Sie 
daher höflich darum, unsere Ein-
wände zu berücksichtigen und die 
Bebauungsplanänderung zu über-
denken. " 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Höhe und Stellung der 
Mehrfamilienhäuser auf 
Baugrundstück 40 bleiben 
unverändert. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
45 geplant. 
Durch die neuen Wohnun-
gen auf der geplanten Kita 
werden in einzelnen Fällen 
zusätzliche Sichtkontakte 
entstehen. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem 
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Grundstück) wir hier Vor-
rang eingeräumt.  
 
Die Abstandsflächen ge-
mäß LBO gegenüber der 
Nachbarbebauung werden 
eingehalten. Bei einer Neu-
bebauung auf Grundlage 
der geplanten Festsetzun-
gen sind daher für die Be-
standsbebauung eine aus-
reichende Belichtung und 
Belüftung sowie ein ausrei-
chender Sozialabstand ge-
währleistet. 
 
Beim Gebiet Hanfäcker 
handelt es sich weiterhin 
um ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität, was sich 
nicht zuletzt an der geplan-
ten Kindertagesstätte inmit-
ten des Neubaugebietes 
zeigt. 
Eine Wertminderung der 
Grundstücke und Immobi-
lien innerhalb des Gebietes 
Hanfäcker durch die Bebau-
ungsplanänderung ist nicht 
zu erwarten. 
 

Beteiligter 
Nr. 3 

06.02.20 Als direkter Anwohner und Grund-
stückseigentümer von Grundstück 
Nr. 42 sind wir unmittelbar davon 
betroffen und nehmen wie folgt Stel-
lung: 
 
Die geplante Bebauung soll hierin 
auf Bauplatz 45 (Kindertagesstätte) 
 
1.) Von zwei auf drei Vollgeschosse 
— also um ein Vollgeschoss an-
gehoben werden. 
 
2.) Von einer max. Gebäudehöhe 
von bisher 8,50m ab EFH auf 9,75m 
ab EFH angehoben werden, das ist 
eine Differenz von 1,25m 
 
3.) Die GRZ soll von bisher 0,35 auf 
0.4 angehoben werden. 
 

Kenntnisnahme. 

  Nach der LBO BW §5 (4) ist die Ab-
standsfläche auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zulässig, aber nur bis 
zur Hälfte. Bei einer Wandhöhe von 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
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9,75m wäre die notwendige Ab-
standsfläche bei einem Abstand von 
nur 50cm zur Straßenkante schwer-
lich einzuhalten. 
50cm Abstand des Baufensters von 
der Straßenkante entfernt ist auch 
in anderen Neubaugebieten eine 
sehr unübliche Abstandsfläche. 
Das Minimum von 2,50m sollte hier 
eingehalten werden. 
 
4.) Durch die 3-geschossige Bebau-
ung sowohl im Bereich des Kinder-
gartens als auch in den Mehrfamili-
enhäusern (Staffelgeschoss) wer-
den die Gärten und Einfamilienhäu-
ser von den Wohnungen stark ein-
sehbar sein. 
 

50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 
 

  Die Gemeinde Berglen hat in der 
Veräußerung der Grundstücke §12 
„Zustimmung zur Bebauungsplanän-
derung auf dem Flurstück 2430 und 
2431“ in den Kaufverträgen aufneh-
men lassen und zur Voraussetzung 
für den Erwerb der Grundstücke ge-
macht. 
Auf verschiedene Rückfragen von 
einzelnen Erwerbern, was genau 
geplant ist und welche Auswirkun-
gen die Änderung habe, wurde allen 
mündlich mitgeteilt, dass dies noch 
nicht feststehe, es aber keine gra-
vierenden Änderungen geben wird 
und ein familienfreundliches, sonni-
ges Neubaugebiet für alle gewähr-
leistet bleibe. 
 
In Treu und Glauben hierauf erwar-
ben wir unser Grundstück. 
 
Die geplanten Veränderungen sind 
jedoch sehr gravierend und so kön-
nen wir nicht auf unser Recht ver-
zichten, eine persönliche Stellung-
nahme zur geplanten Bebauungs-
planänderung vorzubringen und höf-
lich um Änderung der Planung zu 
bitten! 
 
Der Grundstückskauf wurde unter 
anderen Voraussetzungen getätigt. 
 

Kennnisnahme 

  Neben den verschlechterten Belich-
tungs- und Besonnungsverhältnis-
sen sowie der großen Einsehbarkeit 
für die Einfamilienhausbebauung 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die Abstandsflächen ge-
mäß LBO gegenüber der 
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rings um das Kindergarten- und 
Mehrfamilienhausgrundstück würde 
der Wert der Grundstücke deutlich 
gemindert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sehen unsere Zukunft in der 
Gemeinde Berglen und in diesem 
Neubaugebiet und bitten Sie 
daher höflich darum, unsere Ein-
wände zu berücksichtigen und die 
Bebauungsplanänderung zu 
überdenken. " 
 

Nachbarbebauung werden 
eingehalten. Bei einer Neu-
bebauung auf Grundlage 
der geplanten Festsetzun-
gen sind daher für die Be-
standsbebauung eine aus-
reichende Belichtung und 
Belüftung sowie ein ausrei-
chender Sozialabstand ge-
währleistet.  
Höhe und Stellung der 
Mehrfamilienhäuser auf 
Baugrundstück 40 bleiben 
unverändert. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
45 geplant. 
Durch die neuen Wohnun-
gen auf der geplanten Kita 
werden in einzelnen Fällen 
zusätzliche Sichtkontakte 
entstehen. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt. 
Beim Gebiet Hanfäcker 
handelt es sich weiterhin 
um ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität, was sich 
nicht zuletzt an der geplan-
ten Kindertagesstätte inmit-
ten des Neubaugebietes 
zeigt. 
Eine Wertminderung der 
Grundstücke und Immobi-
lien innerhalb des Gebietes 
Hanfäcker durch die Bebau-
ungsplanänderung ist nicht 
zu erwarten. 
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Beteiligter 
Nr. 7, Nr. 8 

06.02.20 Als direkte Anwohner und Grund-
stückseigentümer von Grundstück 
Nr. 2434 sind wir unmittelbar davon 
betroffen und nehmen wie folgt Stel-
lung: 
 
Die geplante Bebauung soll hierin 
auf Bauplatz 45 (Kindertagesstätte) 
 
1.) Von zwei auf drei Vollgeschosse 
— also um ein Vollgeschoss an-
gehoben werden. 
 
2.) Von einer max. Gebäudehöhe 
von bisher 8,50m ab EFH auf 9,75m 
ab EFH angehoben werden, das ist 
eine Differenz von 1,25m 
 
3.) Die GRZ soll von bisher 0,35 auf 
0.4 angehoben werden. 
 
In Zahlen bedeutet dies von bisher 
835,45qm (mit 50%iger Überschrei-
tung) auf 954,80qm überbauter Flä-
che. Das bedeutet eine zusätzliche 
bebaute Fläche von 119,35qm auf 
Grundstück 45. 
 
4.) Das Baufenster soll im Norden. 
Osten und Süden erweitert und na-
hezu über das ganze Grundstück 
ausgebreitet werden. 
 
5.) Desweitern soll der Abstand des 
Baufensters an der Westgrenze im 
oberen Teil des Grundstücks nur 
50cm zur Straßenkante betragen. 
Bisher war hier überhaupt kein Bau-
fenster vorgesehen 
 

Kenntnisnahme 

  Die Baufenster auf Grundstück 40 
(2 Mehrfamilienhäuser) sollen eben-
falls geändert bzw. erweitert werden 
und die Eingangsfußbodenhöhe 
um 50cm angehoben werden. 
Beim Beschrieb der planerischen 
Konzeption des Bebauungsplanes 
Hanfäcker wird folgender Grundsatz 
betont: 
 
„Die Gebäude sind in ihren Höhen 
zu den Nachbargebäuden abge-
stuft, so dass Durchblicke und eine 
gute Besonnung gewährleistet 
sind. 
 

Das Baufenster von Grund-
stück 40 wird nicht verän-
dert. 
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Diesem Grundsatz schenkten viele 
junge Familien und Paare Glauben 
und erwarben in der ländlichen Ge-
gend des Neubaugebietes Han-
fäcker Grundstücke für Einfamilien-
häuser. Hier erwarten sie ausrei-
chende Sonne und Blickmöglichkei-
ten in die schöne Berglener Land-
schaft.  
(es handelt sich ja um eine Dorfge-
meinde, keine Stadt mit hoher Be-
bauung!) 
 

  Diesem Grundsatz steht der Ände-
rungsentwurf des Bebauungsplanes 
entgegen: 
 
1.) Ein volles Stockwerk mehr ent-
spricht nicht mehr dem Grundsatz 
einer Höhenstaffelung, wie zuvor 
beschrieben. Insbesondere da das 
Kindergartengebäude und die Mehr-
familienhäuser ein Flachdach erhal-
ten sollen, also über die gesamte 
Bebauung eine max. Höhe von 
9,75m bzw. 9,25m (hier teils) auf-
weisen wird. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
In der Gemeinde Berglen 
besteht weiterhin eine hohe 
Nachfrage nach Wohnraum. 
Innerhalb des Gebietes 
„Hanfäcker“ ergibt sich im 
Bereich des geplanten 
Standortes für eine Kinder-
tagesstätte die Möglichkeit 
durch eine moderate Erhö-
hung der maximalen Ge-
bäudehöhe zusätzliche 
Wohnungen ohne eine wei-
tere Flächeninanspruch-
nahme im erstellen zu kön-
nen. 
 
Der bisherige Bebauungs-
plan „Hanfäcker“ setzt wie 
die geplante Bebauungs-
planänderung „Hanfäcker, 
1. Änderung“ für das 
Grundstück der Kinderta-
gesstätte keine Geschoss-
zahl, sondern lediglich eine 
maximale Gebäudehöhe 
fest. 
Diese erlaubt künftig im Be-
reich dieses Grundstückes 
(Baugrundstück 45) eine 
um max. 1,25 m höhere Ge-
bäudehöhe als bisher. 
 
Die Dachform (gegrüntes 
Flachdach) wurde nicht ver-
ändert. Die obersten Ge-
schosse der geplanten 
Mehrfamilienhäuser müsse 
weiterhin auf der Süd- bzw. 
Westseite um mindestens 2 
m zurückgesetzt werden. 
Beim Grundstück der Kin-
dertagesstätte war auch 
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bisher kein Rücksprung vor-
gesehen. 
Eine Höhenstaffelung ist 
auch weiterhin gegeben. 
 

  Nach der LBO BW §5 (4) ist die Ab-
standsfläche auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zulässig, aber nur bis 
zur Hälfte. Bei einer Wandhöhe von 
9,75m wäre die notwendige Ab-
standsfläche bei einem Abstand von 
nur 50cm zur Straßenkante schwer-
lich einzuhalten. 
50cm Abstand des Baufensters von 
der Straßenkante entfernt ist auch 
in anderen Neubaugebieten eine 
sehr unübliche Abstandsfläche. 
Das Minimum von 2,50m sollte hier 
eingehalten werden. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 
 
Im Übrigen ist die Kinderta-
gesstätte mit darüberliegen-
den Wohnungen von der 
Gemeinde weiterhin im Sü-
den des Grundstückes ge-
plant. 
Im nördlichen Teil des 
Grundstückes liegen wie 
bisher lediglich die Spielflä-
chen und die untergeord-
nete Nebenanlagen sowie 
Stellplätze der Kita. 
 
Ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität ist weiterhin 
gegeben. 
 
 
 

  4.) Durch die 3-geschossige Bebau-
ung sowohl im Bereich des Kinder-
gartens als auch in den Mehrfamili-
enhäusern (Staffelgeschoss) wer-
den die Gärten und Einfamilienhäu-
ser von den Wohnungen stark ein-
sehbar sein. 
 
Die Gemeinde Berglen hat in der 
Veräußerung der Grundstücke §12 
„Zustimmung zur Bebauungsplanän-
derung auf dem Flurstück 2430 und 
2431“ in den Kaufverträgen aufneh-
men lassen und zur Voraussetzung 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Höhe und Stellung der 
Mehrfamilienhäuser auf 
Baugrundstück 40 bleiben 
unverändert. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
45 geplant. 
Durch die neuen Wohnun-
gen auf der geplanten Kita 
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für den Erwerb der Grundstücke ge-
macht. 
Auf verschiedene Rückfragen von 
einzelnen Erwerbern, was genau 
geplant ist und welche Auswirkun-
gen die Änderung habe, wurde allen 
mündlich mitgeteilt, dass dies noch 
nicht feststehe, es aber keine gra-
vierenden Änderungen geben wird 
und ein familienfreundliches, sonni-
ges Neubaugebiet für alle gewähr-
leistet bleibe. 
 
In Treu und Glauben hierauf erwar-
ben wir unser Grundstück. 
 
Die geplanten Veränderungen sind 
jedoch sehr gravierend und so kön-
nen wir nicht auf unser Recht ver-
zichten, eine persönliche Stellung-
nahme zur geplanten Bebauungs-
planänderung vorzubringen und höf-
lich um Änderung der Planung zu 
bitten! 
 
Der Grundstückskauf wurde unter 
anderen Voraussetzungen getätigt. 
 

werden in einzelnen Fällen 
zusätzliche Sichtkontakte 
entstehen. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt.  
 

  Neben den verschlechterten Belich-
tungs- und Besonnungsverhältnis-
sen sowie der großen Einsehbarkeit 
für die Einfamilienhausbebauung 
rings um das Kindergarten- und 
Mehrfamilienhausgrundstück würde 
der Wert der Grundstücke deutlich 
gemindert werden. 
 
Wir sehen unsere Zukunft in der 
Gemeinde Berglen und in diesem 
Neubaugebiet und bitten Sie 
daher höflich darum, unsere Ein-
wände zu berücksichtigen und die 
Bebauungsplanänderung zu 
überdenken. " 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim Gebiet Hanfäcker 
handelt es sich weiterhin 
um ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität, was sich 
nicht zuletzt an der geplan-
ten Kindertagesstätte inmit-
ten des Neubaugebietes 
zeigt. 
Eine Wertminderung der 
Grundstücke und Immobi-
lien innerhalb des Gebietes 
Hanfäcker durch die Bebau-
ungsplanänderung ist nicht 
zu erwarten. 

Beteiligter 
Nr. 9 

06.02.20 Als Anwohner und Grundstücksei-
gentümer (Nr. 35) sind wir mittelbar 
von der Änderung betroffen und 
nehmen wie folgt dazu Stellung: 
 
Die geplante Bebauung soll hierin 
auf Bauplatz 45 (Kindertagesstatte) 
 
1.) von zwei auf drei Vollgeschosse 
— also um ein Vollgeschoss ange-
hoben werden; 

Kenntnisnahme 
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2.) von einer max. Gebäudehöhe 
von bisher 8,50m ab EFH auf 9,75m 
ab EFH angehoben werden. Das ist 
eine Differenz von 1,25m! 
 
Das Baufenster soll im Norden, Os-
ten und Süden zudem nahezu auf 
das ganze Grundstück erweitert 
werden. Des Weiteren soll der Ab-
stand des Baufensters an der West-
grenze im oberen Teil des Grund-
stücks nur 50cm zur Straßenkante 
betragen! 
 
Im Textteil der planerischen Kon-
zeption des Bebauungsplanes Han-
fäcker ist folgender Satz enthalten: 
 
»Die Gebäude sind in ihren Höhen 
zu den Nachbargebäuden abge-
stuft, so dass Durchblicke und 
eine gute Besonnung gewährleis-
tet sind.” 
 

  Diesem Gedanken steht der Ände-
rungsentwurf des Bebauungsplanes 
entgegen: 
 
1.) Ein um 1,25 m erhöhtes Ge-
bäude entspricht aus unserer Sicht 
nicht der beschriebenen Höhenstaf-
felung. Insbesondere weil das Kin-
dergartengebäude und die Mehrfa-
milienhäuser ein Flachdach erhalten 
sollen, also teilweise über die ge-
samte Bebauung eine max. Hohe 
von 9,75m bzw. 9,25m aufweisen 
werden. Diese Tatsache wird noch 
dadurch verstärkt, dass sich das 
Kindergartengebäude und die Mehr-
familienhäuser am nahezu höchsten 
Punkt des gesamten Neubaugebie-
tes befinden werden. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
In der Gemeinde Berglen 
besteht weiterhin eine hohe 
Nachfrage nach Wohnraum. 
Innerhalb des Gebietes 
„Hanfäcker“ ergibt sich im 
Bereich des geplanten 
Standortes für eine Kinder-
tagesstätte die Möglichkeit 
durch eine moderate Erhö-
hung der maximalen Ge-
bäudehöhe zusätzliche 
Wohnungen ohne eine wei-
tere Flächeninanspruch-
nahme erstellen zu können. 
 
Der bisherige Bebauungs-
plan „Hanfäcker“ setzt wie 
die geplante Bebauungs-
planänderung „Hanfäcker, 
1. Änderung“ für das 
Grundstück der Kinderta-
gesstätte keine Geschoss-
zahl, sondern lediglich eine 
maximale Gebäudehöhe 
fest. 
Diese erlaubt künftig im Be-
reich dieses Grundstückes 
(Baugrundstück 45) eine 
um max. 1,25 m höhere Ge-
bäudehöhe als bisher. 
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Die Dachform (gegrüntes 
Flachdach) wurde nicht ver-
ändert. Die obersten Ge-
schosse der geplanten 
Mehrfamilienhäuser müsse 
weiterhin auf der Süd- bzw. 
Westseite um mindestens 2 
m zurückgesetzt werden. 
Beim Grundstück der Kin-
dertagesstätte war auch 
bisher kein Rücksprung vor-
gesehen. 
Eine Höhenstaffelung ist 
auch weiterhin gegeben. 
 

  Im Gegensatz dazu stehen die Ein-
familienhäuser mit einer max. 
Traufhöhe von 4,50m und einer 
max. Firsthöhe (Satteldach) von 
9,25m bzw. DHH mit einer max. 
Traufhöhe von 6,50m und einer 
max. Firsthöhe von 11,25m (Sat-
teldach). Die max. Firsthöhen wer-
den aufgrund der o.a. begrenzten 
Traufhöhen, GRZ von 0,3 und vor-
gegebenen Dachneigungen bei 
Weitem nicht erreicht! 
 

Kenntnisnahme 

  Die Einfamilienhäuser befinden sich 
bis zu 4m unterhalb der Eingangs-
fußbodenhöhe des Kindergartens. 
Die 9,75m Gebäudehöhe (als Flach-
dach!) bzw. 9,25m kommen noch 
hinzu und bedeuten eine bis zu 
13,25m hohe Wand zu den Nach-
bargrundstücken! 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die maximale Erdgeschoss-
fußbodenhöhe beim Kinder-
gartengrundstück bleibt un-
verändert. Die maximale 
Gebäudehöhe wird um max. 
1,25 m auf 9,75 m erhöht. 
Die festgesetzte maximale 
Erdgeschossfußbodenhö-
hen im Bebauungsplan 
„Hanfäcker“ und ebenso im 
Änderungsbebauungsplan 
„Hanfäcker, 1. Änderung“, 
orientieren sich an den an-
grenzenden Straßenräu-
men. Aufgrund des Gelän-
deverlaufs sind daher Hö-
henunterschiede - insbe-
sondere bei weit voneinan-
der entfernt liegenden Bau-
fenstern/ Gebäuden - un-
vermeidbar. Insgesamt 
ergibt sich hierdurch eine 
sinnvolle, der Topografie 
angepasste Höhenstaffe-
lung der Bebauung. 
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   2.) Die deutlich dichtere Bebauung 
(0,4 GRZ), die durch das deutlich 
ausgeweitete Baufenster über das 
nahezu ganze Grundstück möglich 
ist, steht dem zuvor erwähnten 
Grundsatz der ausreichenden 
Durchblicke entgegen. 
Bei Grundstück 41 — 44 sind die 
Garten und Terrassen auf die Süd-
seite (teils einzige Sonnenseite) hin 
orientiert. Nach dem Änderungsent-
wurf können sowohl das Kindergar-
tengebäude als auch das Mehrfami-
lienhaus in geringem Abstand zur 
Grundstücksgrenze erbaut werden. 
Und das, wie soeben beschrieben, 
mit einer max. Höhe von bis zu 
13,25m. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Die Überbaubarkeit wurde 
lediglich von einer Grund-
flächenzahl (GRZ) 0,35 auf 
eine GRZ von 0,4 erhöht. 
Bei einer Grundstücksgröße 
(Baugrundstück 45) von 
ca.2.390 qm können damit 
ca. 120 qm zusätzlich über-
baut werden. Die Ober-
grenze der GRZ für ein all-
gemeines Wohngebiet ge-
mäß § 17 BauNVO von 
GRZ 0,4 wird eingehalten. 
Die Erweiterung des Bau-
fensters im Bebauungsplan 
„Hanfäcker, 1 Änderung“ 
gegenüber dem rechtskräf-
tigen Bebauungsplan „Han-
fäcker“ im nördlichen Be-
reich ermöglicht es die für 
das Kinderhaus erforderli-
chen Nebenanlagen (z.B. 
Spielflächen, Gerätehütten) 
innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksfläche (Bau-
fenster untergebracht wer-
den können. 
Außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche sind 
Nebenanlagen nur in Form 
von offenen und geschlos-
senen Standplätzen für Ab-
fall- und Wertstoffbehälter 
sowie solchen für Fahrräder 
zulässig. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
geplant. 
Die Baufenster und die 
Höhe der geplanten Mehrfa-
milienhäuser auf Baugrund-
stück 40 bleiben unverän-
dert. 
Die maximale Gebäude-
höhe auf Grundstück 45 
(Kita) wird um max. 1,25 m 
auf 9,75 m erhöht. 
 
 

  3.) Der Abstand von nur 50cm des 
Baufensters zur Straßenkante im 
Nord-Westen des Grundstücks ist 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
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ebenfalls eine starke Beeinträchti-
gung der Besonnungs- und Belich-
tungsmöglichkeit der Grundstücke 
27 - 29 und 41 und 42, in deren Sü-
den sich das Kindergartengebäude 
in besagter Höhe befinden soll, 
Im ganzen Baugebiet gibt es kein 
Baufenster, welches nur 50cm von 
der Straßenkante weg ist! Im Ge-
genteil: für die Einfamilienhaus- und 
Doppelhausgrundstücke ist mit dem 
Zaun oder der Hecke sogar ein Ab-
stand von 50cm zur Straßenkante 
einzuhalten! 
Nach der LBO BW §5 (4) ist die Ab-
standsfläche auf öffentlichen Ver-
kehrsflächen zulässig, aber nur bis 
zur Hälfte. Bei einer Wandhöhe von 
9,75m wäre die notwendige Ab-
standsfläche bei einem Abstand von 
nur 50cm zur Straßenkante kaum 
einzuhalten. 
50cm Abstand von Baufenster zu 
Straßenkante ist auch in anderen 
Neubaugebieten eine sehr unübli-
che Abstandsfläche. Hier sollte aus 
unserer Sicht, zumindest ein Ab-
stand von 2m eingehalten werden. 
 

Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 
 

  4.) Durch die 3-geschossige Bebau-
ung sowohl im Bereich des Kinder-
gartens als auch in den Mehrfamili-
enhäusern (Staffelgeschoss) wer-
den die Gärten und Einfamilienhäu-
ser von den Wohnungen zudem 
stark einsehbar sein. Dies passt 
ebenfalls nur schwer in das ländli-
che Bild. 
 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Höhe und Stellung der 
Mehrfamilienhäuser auf 
Baugrundstück 40 bleiben 
unverändert. 
Die Planung für die Kinder-
tagesstätte mit darüberlie-
genden Wohnungen ist von 
der Gemeinde weiterhin im 
Süden des Grundstückes 
45 geplant. 
Durch die neuen Wohnun-
gen auf der geplanten Kita 
werden in einzelnen Fällen 
zusätzliche Sichtkontakte 
entstehen. 
Der Schaffung von dringend 
erforderlichem kostengüns-
tigem Wohnraum (auf ge-
meindeeigenem Grund-
stück) wir hier Vorrang ein-
geräumt.  
 

  Die Gemeinde Berglen hat bei der 
Veräußerung der Grundstücke den 
§ 12 „Zustimmung zur Bebauungs-
planänderung auf dem Flurstück 

Kenntnisnahme 
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2430 und 2431” in die Kaufverträge 
aufnehmen lassen und diesen somit 
zur Voraussetzung für deren Erwerb 
gemacht. Auf Rückfrage, inwieweit 
die geplante Änderung zu einer Be-
einträchtigung führt, wurde mitge-
teilt, dass von keinen gravierenden 
Änderungen auszugehen sei. Die-
sem schenkten viele junge Familien 
und Paare Glauben und erwarben 
entsprechende Grundstücke für Ein-
familienhäuser in der ländlichen Ge-
gend. 
 
Die geplanten Änderungen sind aus 
unserer Sicht nicht unbedeutend 
und so möchten wir (trotz des §12 
aus dem Kaufvertrag) mit diesem 
Schreiben persönlich dazu Stellung 
nehmen und Sie höflich darum bit-
ten, die veränderte Planung zu 
überdenken. 
 

  Darüber hinaus hatten wir eine 
Überschreitung des Baufensters 
von 0,5m angefragt, sodass zum 
Feldweg (Richtung Bach) ein Ab-
stand von letztlich nur 2,5 m statt 
3m bestehen würde. Die Argumen-
tation, dass Ausnahmen nicht mög-
lich seien, war für uns damals voll-
kommen einleuchtend.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die jetzige Änderung (Gebäude nur 
noch mit 0,5 m Abstand zur öffentli-
chen Fläche) ist für uns nicht nach-
vollziehbar und nur sehr schwer zu 
akzeptieren und das obwohl wir die 
Nöte der Gemeinde, Wohnfläche zu 
schaffen, absolut nachvollziehen 
können. Jedoch sollte das nicht um 
jeden Preis geschehen.  
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
Im Rahmen des Bebau-
ungsplans „Hanfäcker“ wur-
den keine Einzelbefreiun-
gen in dieser Hinsicht er-
teilt, da der Bebauungsplan 
für die Planung der Einfami-
lienwohngebäude einen 
städtebaulich großen Spiel-
raum lässt. Für die Ände-
rungen im Bereich der Bau-
grundstücke 40 und 45 be-
steht ein übergeordnetes 
Interesse (Schaffung von 
kostengünstigem Wohn-
raum). Daher wird hier ei-
gens ein Bebauungsplanän-
derungsverfahren durchge-
führt. 
 
 
Kenntnisnahme 
Beim angesprochenen Ab-
stand des Baufensters von 
50 cm zur öffentlichen Ver-
kehrsfläche handelt es sich 
um einen Mindestabstand, 
den Gebäude oder Gebäu-
deteile einhalten müssen. 
Der tatsächliche Abstand ist 
von der tatsächlich geplan-
ten Höhe des Baukörpers 
abhängig (ein höheres Ge-
bäude bedeutet gemäß 
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Landesbauordnung automa-
tisch eine größere notwen-
dige Abstandsfläche). 

  Im Gegensatz dazu werden die um-
liegenden Grundstücke dadurch 
eine Wertminderung erfahren. Der 
Grundstückskauf wurde unter ande-
ren Voraussetzungen getätigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir sehen unsere Zukunft in der 
Gemeinde Berglen und bitten Sie 
daher höflich, unsere Einwände zu 
berücksichtigen und die geplanten 
Änderungen zu überdenken. 

Die Bedenken werden zu-
rückgewiesen 
Beim Gebiet Hanfäcker 
handelt es sich weiterhin 
um ein familienfreundliches 
Neubaugebiet mit hoher 
Wohnqualität, was sich 
nicht zuletzt an der geplan-
ten Kindertagesstätte inmit-
ten des Neubaugebietes 
zeigt. 
Eine Wertminderung der 
Grundstücke und Immobi-
lien innerhalb des Gebietes 
Hanfäcker durch die Bebau-
ungsplanänderung ist nicht 
zu erwarten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Aufgestellt im Auftrag der Gemeinde Berglen, 
Stuttgart, den 03.03.2020 
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